
Anzeige über ein vorübergehendes Gaststättengewerbe aus besonderem Anlass 
nach § 2 Abs. 2 Sächsisches Gaststättengesetz (SächsGastG) 
 
BiƩe vollständig und gut lesbar ausfüllen sowie die zutreffenden Kästchen ankreuzen. 

                  ☐ Erstanzeige                                                        ☐ Änderungsanzeige 

Gemeindekennzahl BetriebsstäƩe (Sitz) 14625030 

Stadt Bernsdorf 
Angaben zur natürlichen Person (bei jurisƟschen Personen deren vertretungsberechƟgte Person) 

Name 
 

Vornamen 
 

Geburtsdatum 
 

Geburtsort 
 

Erreichbarkeit: Telefon / Handynr.: 
 
 

E-Mail 
 

Straße 
 

Hausnummer 
 

Ort, Ortsteil 
 

Postleitzahl 

Angaben zur jurisƟschen Person auch Eintrag als eingetragener Verein 

Name 
 

Registergericht Registernummer 

Straße 
 

Hausnummer 
 

Ort, Ortsteil 
 

Postleitzahl 
 

Angaben zum vorübergehenden GaststäƩenbetrieb 
Besonderer Anlass 
 

 
 
Betriebszeit (Datum, Uhrzeit von-bis) 
 
 
Abgabe von                
           ☐ zubereiteten Speisen                     ☐ alkoholischen Getränken                 ☐ alkoholfreien Getränken 

           ☐ Musik - / Tanzveranstaltung         ☐ Bei Auĩau eines Festzeltes  Größe des Zeltes: 

Ort des Betriebes: 

Straße 
 

Hausnummer 

Ort, Ortsteil 
 

Postleitzahl 

Datum / UnterschriŌ des Anzeigenden 

Die Anzeige ist laut § 2 Absatz 2 Sächsisches GaststäƩengesetz mindestens zwei Wochen vor dem Ereignis einzureichen. 
 
Hinweis: 
Die VorschriŌen zum Baurecht, der LebensmiƩelüberwachung, Immissionsschutz, Gesundheitsschutz und 
Jugendschutz sind einzuhalten. Änderungen gegenüber der erstaƩeten Anzeige sind unzuverzüglich, der dieser 
Anzeige bescheinigenden Behörde mitzuteilen. Die Daten werden gemäß § 2 Absatz 6 SächsGastG den 
zuständigen Behörden der Bauaufsicht, LebensmiƩelüberwachung, Immissionsschutz, Gesundheitsschutz, 
Jugendschutz, Finanzbehörde und Zollverwaltung übermiƩelt. 
 
Bei größeren Festzelten ist beim Landratsamt Bautzen Sachgebiet Bauordnungsrechtliche Verfahren die 
Inbetriebnahme eines Fliegenden Baus gemäß § 76 Abs. 6 Sächsische Bauordnung (SächsBO) anzuzeigen 
Zu finden unter: 
hƩps://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=Fliegender_Bau&formtecid=11&areashortname=14272 
 
BiƩe beachten Sie, dass eine Veranstaltung beim Ordnungsamt der Stadt Bernsdorf gesondert zu beantragen ist. 
 
 

 


